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i . Kapitel .

Allgemeines .
Wie bereits in Art . 14 , S. 9 erwähnt , ift für jedes im Koftenüberfchlage be -

zeichnete Bauwerk ein gefonderter Koftenanfchlag anzufertigen . Diefer Koften -
anfchlag hat den Zweck :

1 ) die vorausfichtlich zu erwartenden Ausführungskoften möglichft genau zu
ermitteln ;

2) ein Verzeichnis und eine Befchreibung der einzelnen Bauarbeiten und
Lieferungen zu geben und den Umfang derfeiben feftzuftellen ;

3) als Grundlage für die Buchung zu dienen und in jedem Augenblick eine
Überficht über die Finanzlage des Baues zu ermöglichen ;

4) die Grundlage für die Verdingung der Arbeiten zu bilden .
Weil demnach ein folcher Koftenanfchlag , bezw . fein Text als fefte Richt -

fchnur für den Bauausführenden dienen foll, von der er ohne vorherige Erlaubnis
des Bauherrn oder der vorgefetzten Behörde nicht abweichen darf , ift er natürlich
nach jeder Richtung hin mit möglichfter Sorgfalt aufzuftellen . Er muß im Zu -
fammenhange mit den Zeichnungen ein genaues Bild der beabfichtigten Bau¬
ausführung geben , nach Art , Zahl und Maß die Stoffe bezeichnen , welche zur
Verwendung kommen follen und das Verfahren der Ausführung genau dar -
ftellen .

Wie fchon in Art . 16, S . 11 betont wurde , empfiehlt es fich , zur Ermittelung
der Einheitspreife mit erfahrenen und rechtlichen Handwerksmeiftern und Lieferanten
Rückfprache zu nehmen und fich nicht allein auf die eigene Schätzung zu ver -
laffen , weil die Preife , befonders der Materialien , großen Schwankungen unter¬
worfen find , die der Bauleitende , der das Ganze im Auge behalten muß , nicht
immer im einzelnen verfolgen kann .

Arbeiten im Tagelohn find möglichft zu befchränken und nur da zu ver -
anfchlagen , wo die Arbeiten fich in ihrem ganzen Umfange im voraus nicht fo
vollftändig überfehen laffen , um fie fpäter verdingen zu können , und wo es fich
um Arbeiten handelt , welche einer dauernden Überwachung zu ihrem Gelingen
bedürfen . Auch bei forgfamfter Bewachung werden folche Arbeiten fehr teuer .
Bei Tagelöhnen ift auch immer der fog . Meiftergrofchen zu berückfichtigen , welcher
zum eigentlichen Tagelohn des Poliers oder Auffehers , des Gefellen , Lehrlings
oder Arbeiters hinzutritt , etwa 15 bis 20 0/0 .



31

Bauftoffe, welche in großen Mafien befchafft werden müffen und deren Wert ,
verglichen mit den Verwendungskoften , alfo dem Arbeitslöhne , ein erheblich
großer ift , werden in befonderen Titeln veranfchlagt und diefer Veranfchlagung
muß eine Ermittelung der Mafien , eine Maffenberechnung , vorausgefchickt werden .

Der Koftenanfchlag fetzt fich hiernach zufammen aus :
1 ) der Mafien - und Bauftoffberechnung und
2) dem Koftenanfchlag für Arbeitslohn und Bauftoffe .
Bei Bauten geringeren Umfangs , im Werte unter 5000 Mark , kann die

Maffen- und Bauftoffberechnung im Texte des Koftenanfchlages felbft erfolgen ,
d . h . den einzelnen Vorderfätzen vorangeftellt werden . Umfangreiche Maffen-
berechnungen werden jedoch immer getrennt von der Koftenberechnung behandelt
und erftrecken fich in der Regel auf Erd - , Maurer - , Steinhauer - , Zimmer - und
Eifenarbeiten , alfo auf folche Arbeiten , deren Ermittelung längere Berechnungen
nötig machen . Die aus den Zeichnungen durch einfaches Zufammenzählen zu
entnehmenden Qegenftände find dagegen von den Maffenberechnungen aus-
zufchließen .

Die einzelnen Anfätze der Maffenberechnung erhalten mit den darauf bezüg¬
lichen Arbeiten der Koftenberechnung gleiche Nummern , gleichviel ob dabei in
der Numerierung der Anfätze der Maffenberechnung Lücken entftehen oder nicht .
Daraus folgt , daß die Numerierung der Anfätze der Maffenberechnung in der
Reinfchrift erft nach Fertigftellung der Koftenberechnung erfolgen kann und zu¬
nächst fortzulaffen ift.

Der Koftenanfchlag , beftehend , wie bereits bemerkt , aus :
1 ) der Maffenberechnung mit Vorberechnung ,
2) der Bauftoffberechnung und
3) der Koftenberechnung ,

wird , entfprechend den verfchiedenen Handwerksleiftungen , in folgende Titel geteilt :
Tit . I .

* II .

„ III .
„ IV.
„ V.
» VI .
„ VII.
„ VIII .
» IX.
„ X.
„ XI.
„ XII.
„ XIII.
„ XIV.
„ XV.
„ XVI.
„ XVII.
„ XVIII.

Erdarbeiten ,
Maurerarbeiten und zwar

a ) Arbeitslohn ,
b) Bauftoffe ,

Afphaltarbeiten ,
Steinhauerarbeiten ,
Zimmerarbeiten und Bauftoffe ,
Stakerarbeiten ,
Schmiede - und Eifenarbeiten ,
Dachdeckerarbeiten ,
Klempner -(Spengler -)Arbeiten ,
Schreinerarbeiten ,
Schlofferarbeiten ,
Glaferarbeiten ,
Anftreicher -, Maler - und Tapeziererarbeiten ,
Stuck -, Marmor - und Bildhauerarbeiten ,
Ofenarbeiten , Sammelheizungs - und Lüftungsanlagen ,
Kraft -, Beleuchtungs - und Wafferleitungsanlagen ,
Bauleitung ,
Insgemein .

32-
Zufammen-
fetzung des

Koften¬
anfchlages.

33-
Einteilung

des
Koften¬

anfchlages
in Titel .
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34-
Einzelheiten

der
Berechnung

ufw.

35 -
Vorberechnung .

Bei kleineren Bauten kann einer oder der andere Titel in Fortfall kommen ;
dann ändert fich felbftverftändlich die Numerierung .

Bei Staatsbauten foll zur Erleichterung der Revifion vermieden werden , lange
Zahlenreihen , welche fummiert oder multipliziert werden follen , wagrecht hinter¬
einander zu fchreiben ; fie find vielmehr in lotrechten Reihen untereinander zu
fetzen . Wiederholungen von Rechnungsfätzen werden durch einfachen Hinweis
auf die betreffende frühere Anfatznummer vermieden .

Bei der Berechnung von Arbeiten und Bauftoffen ift für jede Raumabmeffung
(Länge , Breite , Stärke ) das Meter mit 2 Dezimalftellen als Einheit anzufetzen ; nur
bei Metallarbeiten ift die Stärke mit 3 Dezimalftellen in Rechnung zu ftellen . Bei
Ermittelung von Gewichtszahlen , wie z. B. bei Eifenarbeiten , ift die Kilogramm¬
zahl mit einer Dezimalftelle als Gewichtseinheit der Berechnung zu Grunde zu
legen ; die Einfchaltung einer zweiten Dezimalftelle ift nur bei kleinen Einheits¬
maßen , z. B . qcm , gerechtfertigt .

Sind drei oder mehrere Faktoren miteinander zu multiplizieren , fo gefchieht
dies zuerft mit den beiden größten , wonach die beiden letzten der fich ergebenden
4 Dezimalftellen abgeftrichen werden und die verbleibende letzte Stelle in dem
Falle um 1 erhöht wird , wenn die weggeftrichene dritte Stelle gleich 5 oder größer
als 5 war . Sodann wird das fo ermittelte zweiftellige Refultat mit dem dritten
Faktor multipliziert , das Produkt auf 2 Dezimalftellen wie vorher gekürzt und in
diefer Form in die Maffenberechnung eingeftellt . Bei 3 heiligen Faktoren wird
das Produkt auf 5 oder 6 Dezimalftellen ermittelt , aber auch auf 2 Stellen gekürzt .

Bei der Berechnung z . B . von :
103,25 X 85,10 X 5,20 = 45 690,22 und
103,25 X 5,20 X 85,10 = 45 690,19

rührt der Unterfchied des Ergebniffes von der Abkürzung der Dezimalftellen her .
Durch obige Vorfchrift werden Befchwerden von Unternehmern über rechnerifche
Abftriche in ihren Forderungen verhütet .

Die gebräuchlichften Abkürzungen für Maße und Gewichte find folgende :
A . Längenmaße : Kilometer= km ; Meter = m ; Zentimeter = cm ; Millimeter= mm .
B. Flächenmaße : Quadratkilometer = qkm ; Hektar = ha ; Ar = a ; Quadratmeter

= qm ; Quadratzentimeter = qcm; Quadratmillimeter = qmm.
C . Körpermaße : Kubikmeter = cbm ; Hektoliter = hl ; Liter = 1 ; Kubikzentimeter

= ccm ; Kubikmillimeter= cmm .
D . Gewichte : Tonne = t ; Kilogramm= kg ; Gramm = g ; Milligramm = mg.
Das Komma ift bei Abteilung größerer Zahlen als Hunderte nicht anzuwenden .

Solche größere Zahlenausdrücke können durch Anordnung der Zahlen in Gruppen
zu je 3 Ziffern , vom Komma des Bruches aus gerechnet , mit kleinem Zwifchen -
raume zwifchen den Gruppen überfichtlich gemacht werden .

Die Aufhellung der meiften Teile der Maffenberechnung wird durch eine
Vorberechnung wefentlich erleichtert . Diefe Vorberechnung kann bei Anfchlägen
für Privatbauten , welche nicht revidiert werden , fortfallen , wenigftens ihre Rein-
fchrift ; es genügt , wenn die Zahlen in den Grundriffen eingetragen find.

Der Vorberechnung fei hier der Grundriß auf der Tafel bei S . 26 zugrunde
gelegt . Sie umfaßt :

1 ) den äußeren Umfang des Gebäudes in jedem Gefchoß ;
2) die Gefamtfläche des Gebäudes in jedem Gefchoß und in den Grund¬

mauern ;
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3) die Flächeninhalte [amtlicher Räume in der in Art . 26 , S . 26 vorgefchriebenen
Reihenfolge ;

4 ) den Umfang fämtlicher Räume in derfelben Reihenfolge ;
5) ein Verzeichnis aller Gurtbogen , Tür - und Fenfteröffnungen , Nifchen ufw .,

deren Inhalt bei der Bauftoffberechnung in Abzug kommt .
Für diefe Vorberechnung fei mit Bezugnahme auf den Grundriß auf der

Tafel bei S . 26 nachftehend ein Beifpiel gegeben :

An -
fatz

Raum
Nr .

Stückzahl Gegen ft and iLänge
1 »

Breite
m

Fläche

qm

Höhe
m

Inhalt
cbm

Ab¬
zug

A . Vorberechnung .
1 . Umfang des Gebäudes .

Erdgefchoß .
Vorder - und Hinterfront 2 x (5,52+ 4,88

+ ° >26) — .
Seitenfronten 2 x 11,72 — .

21,32
23,44

Zufammen : 44,76
44,76 m Umfang im Erdgefchoß .

2 . Gefamtfläche des Gebäudes .
. Erdgefchoß .

Der Vorbau . 11,72 5,52 64,69
Der Seitenbau . 9,90 4,88 48,31
Der Eingangsvorbau . 2,06 0,26 0,54

113,54 qm Fläche des Gebäudes im Erd¬
gefchoß .

3 . Flächeninhalte der einzelnen

Zuf .: 113,54

Räume .

7
Erdgefchoß .

4,50 4,25 19,13
8 4,15 2,25 9,34
9 4,02 2,00 8,04

10 4,50 1,55 6,98
11 4,50 4,25 19,13
12 4,50 4,50 20,25

82,87 qm Flächeninhalt der Räume im Erd¬
gefchoß .

Zuf .: 82,87

4 . Umfang der Räume .
Erdgefchoß .

7
8

9
10
11
12

2 X (4,50 + 4,25) = .
2 x (4,15 + 2,25) = ' .
2 X (4,02 ■+- 2,00) = .
2 X (4,50 + 1,55) = .
2 X (4,50 + 4,25) = .
2 X (4,50 -f- 4,50) = .

17,50
12,80
12,04
12,10
17,50
18,00

89,94
Zufammen :

m Umfang der Räume im Erdgefchoß .
89,94

9,10

5 . Abzug der Öffnungen
(für die Bauftoffberechnung ) .

Erdgefchoß .
Gurtbogen .

1,74 .0,38 0,66 2,60 1,72
Handbuch der Architektur . I . 5. (2. Aufl.)
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36.
Maffen-

berechnung
der

Erdarbeiten .

Pof . Raum-
Nr.

Stückzahl Gegen ft and Länge
m

Breite
m

Fläche

qm

Höhe
m

Inhalt
cbm

Ab¬
zug

Türen .
10 Haupteingangstür . 1,30 0,77 1,00 2,70 2,70

7 , u , 12 3 Sechsfüllungstüren zu 1,00 = . . . . 3,00 0,38 1,14
10 , 12 1 Sechsfüllungstür . 1,00 0,25 0,25

Zuf .: 1,39 2,20 3,06
10 , 11 1 Vierfüllungstür . 0,90 0,25 0,23 2,00 0,46

Fenfter .
7,11,12 5 äußere 5 X l,io — . 5,50 0,51 2,81 2,00 5,62

8 1 desgl . 0,90 0,51 0,46 1,80 0,83
12 1 desgl . 0,60 0,51 0,31 0,80 0,25
9 1 desgl . unter dem Treppenruheplatz . 0,90 0,51 0,46 1,45 0,65
9 1 desgl . über dem Treppenruheplatz

(der im Erdgefchoß gelegene Teil ) . 1,20 0,51 0,61 0,88 0,54
Zuf .: 7,89

7,89 cbm Öffnungen im Mauerwerk des
Erdgefchoffes .

In gleicher Weife wird bei den übrigen Grundriffen verfahren.
Die Vorberechnung 1 dient zur Berechnung der Verblendungen , der Be-

ftimmung der Gefimslängen, Sockelbekleidungen ufw. Die Differenz zwifchen
der Gefamtfläche des Gebäudes (2) und dem Flächeninhalte der Räume (3) er¬
gibt die Fläche der Mauermarfen ; die Vorberechnung 3 wird außerdem zur
Berechnung der Fußböden , Decken , Stakungen, der Anftriche ufw . und auch zur
Ermittelung des Rauminhaltes bei Heizungs- und Lüftungsberechnungen ufw . be¬
nutzt. Aus der Vorberechnug 4 werden die Größen der Wandflächen, die Längen
innerer Gefimfe ufw . gefunden, während endlich die Vorberechnung 5 , wie fchon
erwähnt zur Beftimmung der Materialmengen notwendig ift.

2 . Kapitel .
Maffen- und Materialberechnung .

Sind bei fchlechtem Baugrunde ausgedehnte Gründungen auszuführen, fo
ift für diefe ein befonderer Gründungsanfchlag anzufertigen, auf den fpäter noch
etwas näher eingegangen werden foll. Diefer Anfchlag wird für fich abgefchloffen
und bildet einen Teil des Hauptanfchlages. Liegt der gute Baugrund aber in
geringerer Tiefe unter der Erdoberfläche, fo daß die Gründung des Gebäudes auf
keinerlei Schwierigkeiten ftößt, fo werden die Erdarbeiten unter Titel I veran -
fchlagt. Hierbei kommt zuerst die Einebenung des Bauplatzes in Betracht, bei
der der in Art. 7 , S . 3 näher befchriebene Lageplan von großem Nutzen ift . Es
genügt nämlich, die Höhen und Tiefen der Knotenpunkte des Netzes über und
unter der angenommenen Geländehöhe zu addieren , das arithmetifche Mittel zu
ziehen und diefes mit der Gefamtfläche zu multiplizieren, woraus fich ergibt , ob
überflüffiges Erdreich vorhanden ift , oder ob die ausgefchachtete Bodenmaffe
noch zur Ausgleichung ganz oder nur zum Teile herangezogen werden muß.
Soll die künftige Oberfläche des Geländes etwa wellig erfcheinen, fo wird da-
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